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Synopse zur 9. Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes Unstrut-Hainich-Kreis 
 
 
 

bestehende Fassung Änderungen 

1. Einleitung 
 
Der Rettungsdienstbereichsplan ist unter Mitwirkung des Be-
reichsbeirates für den Rettungsdienst aufgestellt worden und wird 
bei entsprechender Notwendigkeit in Abhängigkeit von der Ent-
wicklung des Einsatzgeschehens fortgeschrieben. Alle Aufgaben 
gemäß § 4 des Thüringer Rettungsdienstgesetzes dürfen im Ret-
tungsdienstbereich Unstrut-Hainich-Kreis ausschließlich nur von 
den in diesem Rettungsdienstbereichsplan benannten Leistungs-
erbringern und Durchführenden erbracht werden. 

1. Einleitung 
 
Der Rettungsdienstbereichsplan ist unter Mitwirkung des Be-
reichsbeirates für den Rettungsdienst aufgestellt worden und wird 
bei entsprechender Notwendigkeit in Abhängigkeit von der Ent-
wicklung des Einsatzgeschehens fortgeschrieben. Alle Aufgaben 
gemäß § 4 des Thüringer Rettungsdienstgesetzes dürfen im Ret-
tungsdienstbereich Unstrut-Hainich-Kreis ausschließlich grund-
sätzlich nur von den in diesem Rettungsdienstbereichsplan be-
nannten Leistungserbringern und Durchführenden erbracht wer-
den. 
 

2. Geltungsbereich 
 
Grundsätzlich wird auf den Landesrettungsdienstplan als Rah-
menplan verwiesen. Der Rettungsdienstbereichsplan regelt die 
Durchführung des Rettungsdienstes auf der Grundlage des Thü-
ringer Rettungsdienstgesetzes vom 16.07.2008, dem Thüringer 
Landesrettungsdienstplan vom 29.04.2009 im Rettungsdienstbe-
reich Unstrut-Hainich-Kreis. 
 
 
 
 

2. Geltungsbereich 
 
Grundsätzlich wird auf den Thüringer Landesrettungsdienstplan 
als Rahmenplan verwiesen. Der Rettungsdienstbereichsplan re-
gelt die Durchführung des Rettungsdienstes auf der Grundlage 
des Thüringer Rettungsdienstgesetzes vom 16.07.2008, in der 
Fassung vom 02.08.2024, sowie dem Thüringer Landesrettungs-
dienstplan vom 29.04.2009 in seiner jeweils gültigen Fassung, im 
Rettungsdienstbereich Unstrut-Hainich-Kreis. 
 
 
 



bestehende Fassung Änderungen 

Der Rettungsdienstbereich Unstrut-Hainich-Kreis 
 
Der Rettungsdienstbereich (RDB) ist identisch mit dem Territo-
rium des Landkreises Unstrut-Hainich. Bereichsübergreifend be-
stehen Verwaltungsvereinbarungen mit Nachbarkreisen. 
 

 UH-Kreis 

Fläche des RDB (qkm) 932 

Einwohner 97.540 

Einwohner je qkm 108 

Zahl der Städte 4 

Zahl der Gemeinden / VG 9 

Zahl der Ortsteile 89 
 

Der Rettungsdienstbereich Unstrut-Hainich-Kreis 
 
Der Rettungsdienstbereich (RDB) ist identisch mit dem Territo-
rium des Landkreises Unstrut-Hainich. Bereichsübergreifend be-
stehen Verwaltungsvereinbarungen mit Nachbarkreisen. 
 

 UH-Kreis 

Fläche des RDB (qkm) 932 

Einwohner 94.613 

Einwohner je qkm 102 

Zahl der Städte 4 

Zahl der Gemeinden / VG 9 

Zahl der Ortsteile 89 

 
 

3. Zentrale Leitstelle 
 
Der Einsatz, die Lenkung und die Koordinierung aller Rettungs-
mittel und Einsatzkräfte erfolgt über die Zentrale Leitstelle für den 
Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Der 
Standort der Zentralen Leitstelle im Rettungsdienstbereich ist 
Mühlhausen, Lindenhof 1 (im Gebäude 5 Landratsamt, Fach-
dienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst).  
 
 

3. Zentrale Leitstelle 
 
Der Einsatz, die Lenkung und die Koordinierung aller Rettungs-
mittel und Einsatzkräfte erfolgt über die Zentrale Leitstelle für den 
Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Der 
Standort Die Adresse der Zentralen Leitstelle im Rettungsdienst-
bereich ist Mühlhausen Lindenhof 1 (im Gebäude 5 Landratsamt, 
Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst). Un-
strut-Hainich ist: 

Lindenhof 1 
Gebäude 005 
99974 Mühlhausen 

 
 



bestehende Fassung Änderungen 

4.2. Standorte und Durchführender 
 

Standorte Rettungswache Durchführender Art der 

RW 1 
Windeberger Landstr. 38 
99974 Mühlhausen 

DRK Kreisverband 
Unstrut-Hainich e.V. 

mittlere 
Rettungs-
wache 

Außenstandplatz Mühl-
hausen 
Felchtaer Landstr. 1 
99974 Mühlhausen 

DRK Kreisverband   

 
 

4.2. Standorte und Durchführender 
 

Standorte Rettungswache Durchführender Art der 

RW 1 
Windeberger Landstr. 38 
99974 Mühlhausen 

DRK Kreisverband 
Unstrut-Hainich e.V. 

größere 
Rettungs-
wache 

Außenstandplatz Mühl-
hausen 
Langensalzaer Landstr. 
23 
99974 Mühlhausen 

DRK Kreisverband   

 
 

5. Rettungsmittelvorhaltung, mit Zeiten und VK 
 
Gesamtaufstellung VK-Bedarf DRK Kreisverband Unstrut-
Hainich e.V. (KTW, RTW, NEF) 
 

VK-Bedarf 

97,90 davon davon 

 45,79 NFS/RA 52,11 RS 
 

5. Rettungsmittelvorhaltung, mit Zeiten und VK 
 
Gesamtaufstellung VK-Bedarf DRK Kreisverband Unstrut-
Hainich e.V. (KTW, RTW, NEF) 
 

VK-Bedarf 

99,77 davon davon 

 46,85 NFS/RA 52,92 RS 

 
 

7.1 Hilfsfristen 
 
Die Hilfsfrist wird als die Zeit definiert vom Eingang der Notfall-
meldung in der Zentralen Leitstelle bis zum Eintreffen des Ret-
tungsmittels am Notfallort. Die Hilfsfrist setzt sich zusammen aus 
der Dispositionszeit, Ausrückezeit und der reinen Fahrzeit des 
Rettungsmittels. 
 

7.1 Hilfsfristen 
 
Die Hilfsfrist wird als die Zeit definiert vom Eingang der Notfallmel-
dung in der Zentralen Leitstelle bis zum Eintreffen des Rettungs-
mittels am Notfallort. Die Hilfsfrist setzt sich zusammen aus der 
Dispositionszeit, Alarmierungszeit, Ausrückezeit und der reinen 
Fahrzeit des Rettungsmittels. 
 



bestehende Fassung Änderungen 

7.3 Der Ärztliche Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) 
 
Der Landrat bestellt einen Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Der 
Ärztliche Leiter Rettungsdienst überwacht die Organisation und 
den Ablauf der Notfallrettung. Er überwacht und organisiert die 
notfallmedizinische Fort- und Weiterbildung der Notärzte und des 
nichtärztlichen Personals, sowie die Kontrolle von Qualitätsstan-
dards in Aus-, Fort- und Weiterbildungen. 
 
Er ist weisungsbefugt gegenüber allen Beteiligten des Rettungs-
dienstes. 
 
Ferner berät und unterstützt er den Aufgabenträger in allen Fra-
gen des Rettungsdienstes. 
 
Der Ärztliche Leiter Rettungsdienst wirkt bei der Erstellung von 
Betriebsordnungen für die Rettungswachen mit. 

7.3 Der Ärztliche Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) 
 
Der Landrat bestellt einen Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Der 
Ärztliche Leiter Rettungsdienst überwacht die Organisation und 
den Ablauf der Notfallrettung. Er überwacht und organisiert die 
notfallmedizinische Aus-, Fort- und Weiterbildung der Notärzte 
und des nichtärztlichen Personals, einschließlich des Leitstellen-
personals, sowie die Kontrolle von Qualitätsstandards in Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen. 
 
Er ist für die standardmäßige Vorgabe und Überprüfung ärztlicher 
Behandlungsmaßnahmen, einschließlich der Medikamentengabe 
zuständig. 
 
Der ÄLRD ist weisungsbefugt gegenüber allen Beteiligten des 
Rettungsdienstes. 
 
Ferner berät und unterstützt er den Aufgabenträger in allen Fra-
gen des Rettungsdienstes. 
 
Der Ärztliche Leiter Rettungsdienst wirkt bei der Erstellung von 
Betriebsordnungen für die Rettungswachen mit. 
 
 



bestehende Fassung Änderungen 

9. Massenanfall von Verletzten / Gefahrenlagen unterhalb der 
Katastrophenschwelle 
 
Bei größeren Notfallereignissen mit einem Massenanfall an Ver-
letzten unterhalb der Katastrophenschwelle, jedoch oberhalb der 
Grenze der Regelvorhaltung wird, eine Technische Einsatzleitung 
gebildet, der auch der Leitende Notarzt (LNA) angehört.  
 
Der Leitende Notarzt wird technisch und organisatorisch bei der 
Durchführung seiner Aufgaben am Schadensort durch einen Or-
ganisatorischen Leiter Rettungsdienst unterstützt (OrgL).  
 
Übersteigt der Rettungsmittelbedarf bei einem Großschadensfall 
die Möglichkeiten des Rettungsdienstpotentials aus der Regel-
vorhaltung, so werden dem LNA unverzüglich weitere Kräfte und 
Mittel des Rettungsdienstes zur Verfügung gestellt. 
 

9. Massenanfall von Verletzten / Gefahrenlagen unterhalb der Ka-
tastrophenschwelle 
 
Bei größeren Notfallereignissen mit einem Massenanfall an Ver-
letzten unterhalb der Katastrophenschwelle, jedoch oberhalb der 
Grenze der Regelvorhaltung, wird eine Technische Einsatzleitung 
gebildet, der auch der Leitende Notarzt (LNA) angehört. So fern 
nach anderen Rechtsvorschriften eine Einsatzleitung gebildet wird 
untersteht der Leitende Notarzt (LNA) dieser. Bei Beteiligung von 
Einsatzkräften des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe ist 
der LNA nicht berechtigt die Anweisung zur Einrichtung einer 
Technischen Einsatzleitung zu geben. Es gelten §§ 23 und 24 des 
Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes. 
 
Gemäß § 17 ThürRettG sind der LNA und der Organisatorische 
Leiter Rettungsdienst (OrgL) gemeinsam Angehörige der einzu-
richtenden medizinischen Einsatzleitung. 
 
Übersteigt der Rettungsmittelbedarf bei einem Großschadensfall 
die Möglichkeiten des Rettungsdienstpotentials aus der Regelvor-
haltung, so werden dem LNA unverzüglich weitere Kräfte und Mit-
tel des Rettungsdienstes zur Verfügung gestellt. 
 



bestehende Fassung Änderungen 

Anlage 7 Blatt 1 
Übersicht Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Leitende Notärzte 
 
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst: 
Herr Jan Gräbedünkel 
 
Stellv. Ärztlicher Leiter Rettungsdienst: 
Dr. med. Ulf Leske 
 
Leitende Notärzte: 
Dr. med. Claudia Colberg-Göbel 
Sergej Dawydow 
Alexej Dawydow 
Jan Gräbedünkel 
Ralf Michael 
Marcin Markiewicz 
Dr. med. Frank Möser 
Dr. med. Stephan Nautscher-Timmermann 
Dr. med. Tomas Pohorelec 
Dr. med. Haik-Berit Richter 
Dr. med. Klaus von Stabel 
Dipl.-Med. Cornelius Wolf 
 

Anlage 7 Blatt 1 
Übersicht Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Leitende Notärzte 
 
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst: 
Herr Jan Gräbedünkel 
 
Stellv. Ärztlicher Leiter Rettungsdienst: 
Dr. med. Ulf Leske 
 
Leitende Notärzte: 
Philipp Böttner 
Dr. med. Claudia Colberg-Göbel 
Sergej Dawydow 
Alexej Dawydow 
Jan Gräbedünkel 
Florian Kliewe 
Ralf Michael 
Marcin Markiewicz 
Dr. med. Frank Möser 
Dr. med. Stephan Nautscher-Timmermann 
Dr. med. Tomas Pohorelec 
Dr. med. Haik-Berit Richter 
Dr. med. Klaus von Stabel 
Dipl.-Med. Cornelius Wolf 
 
 

 


